
 
 
 
 
 
 
A15.1 

Fortbildung für Laserschutzbeauftragte nach OStrV 
und DGUV Vorschrift 11  
 
Zur Übernahme der arbeitssicherheitstechnischen und sachkundigen Verantwortung als Laserschutz-
beauftragter 
 
Die Weiterbildung zum Laserschutzbeauftragten 
richtet sich an Lasereinrichtungen im klassischen in-
dustriellen Bereich. 
Durch die Änderung der Arbeitsschutzverordnung zu 
künstlicher optischer Strahlung (OStrV) sind alle zum 
Laserschutzbeauftragten bestellten Personen zum 
regelmäßigen Besuch von geeigneten Fortbildungs-
veranstaltungen verpflichtet. Hiermit wird sicherge-
stellt, dass der Laserschutzbeauftragte sein Fachwis-
sen auf dem aktuellen Stand hält. Diese Regelung 
betrifft nicht nur neu bestellte Laserschutzbeauf-
tragte, sondern auch Personen, die schon in der Ver-
gangenheit mit dieser Aufgabe betreut waren und 
diese auch zukünftig weiterhin ausüben werden. 
 
Die Branchen, die einen Laserschutzbeauftragten be-
nötigen sind vielfältig. So ist die Ausbildung und Be-
auftragung eines Laserschutzbeauftragten im Be-
reich der Bühnen- und Showbranche ebenso nach-
zuweisen wie in der Vermessungstechnik, in der Me-
dizin- und Kosmetikbranche, als auch in der Tele-
kommunikationsbranche. 

Zielgruppe 

Laserschutzbeauftragte, die bereits Sachkundenach-
weise bzw. Fachkenntnisse nach der Verordnung 
zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen 
durch künstliche optische Strahlung (OStrV) oder 
DGUV Vorschrift 11 (Unfallverhütungsvorschrift La-
serstrahlung) erworben haben.  
 
Sie benötigen eine abgeschlossene technische, na-
turwissenschaftliche, medizinische oder kosmetische 
Berufsausbildung (jeweils mindestens zwei Jahre) 
und verfügen über mindestens zwei Jahre Berufser-
fahrung. 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus dem Seminarinhalt 
- Staatliche und berufsgenossenschaftliche Sicher-

heitsvorgaben (OStrV, DGUV Vorschrift 11) 
- Verantwortliche Personen im Laser- und Arbeits-

schutz 
- Aktueller Stand der Technik 
- Arbeitsschutzgesetz 
- Arbeitsstättenverordnung 
- Betriebssicherheitsverordnung 
- Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher  

optischer Strahlung 
- Umweltschutzrecht: Risiken durch den Anwen-

dungsprozess und Entsorgung 
- Gefährdungsbeurteilung bei der Verwendung 

von Lasereinrichtungen 
o Arbeitsstättenregeln 
o TRBS 1203 
o TROS Laserstrahlung, Anhang 1 
o DIN EN 60825-1:2015-07 

- Lernerfolgskontrolle 
 
Rechtsgrundlagen: OStrV, DGUV Vorschrift 11, TROS 

Abschluss 
Teilnahmezertifikat – Sachkunde Fortbildung 

Termine 
Dauer: 8 Unterrichtseinheiten 
17.04.2024 - Online 
14.11.2024 - Online 
 
Kosten 
510,00 € inkl. Seminarunterlagen. 
Die Lehrgänge sind steuerfrei nach § 4 Nr. 21 a) bb) 
UStG.  

Fördermöglichkeiten 
Eine von mehreren Finanzierungsoptionen ist der Bil-
dungsscheck NRW. 

Kontakt 
seminare@lvq.de; 0208 99388 32 
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